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Einsprache gegen Baubegehren an der Rudolfstrasse 3
Meldungsnummer BP-BS10-0000004870



Einsprachebegründungen:  

Bei dem Baubegehren geht es um die Legitimierung der widerrechtlich vorgenommenen Leistungserhöhung mittels Korrekturfaktor.

Diesbezüglich sei auf den Bundesgerichtsentscheid 1C_506/2023 hingewiesen. 
In Bezug auf neue 4G/5G-Antennen (adaptive Antennen), welche wegen angeblicher Reduktion der emittierten Strahlung gemäss angepasster NIS eine bis 10-fache Leistungssteigerung (Korrekturfaktor 10) anwenden dürfen, weist der Gerichtsentscheid auf Folgendes hin: «Die Anwendung des Korrekturfaktors bedeutet insofern den Wegfall (bzw. die Abschwächung) einer bisher geltenden, vorsorglichen Emissionsbegrenzung». 

Auch mit Bezug auf den Bundesgerichtsentscheid 1C_310/2024 ist anzumerken, dass, «wenn bei bestehenden adaptiven Sendeantennen ein Korrekturfaktor KAA angewendet werde, der Inhaber der Anlage der zuständigen Behörde ein aktualisiertes Standortdatenblatt einzureichen habe, das in einem ordentlichen Baubewilligungsverfahren zu bewilligen sei». 
Das Baubegehren bezieht sich jedoch noch auf das alte Standortdatenblatt, welches den adaptiven Betrieb ohne Korrekturfaktor dokumentierte. Deshalb kann das Baubegehren kein formell genügendes Baubewilligungsverfahren für die Anwendung des Korrekturfaktors ersetzen, mangelt es doch bereits an den massgebenden Unterlagen, welche für eine Prüfung im ordentlichen Baubewilligungsverfahren notwendig sind.
Ferner wird im 1C_310/2024-Entscheid darauf hingewiesen, dass es für die Bewilligung der Anwendung von Korrekturfaktoren nicht genügt, «wenn im Standortdatenblatt für die Mobilfunk-Basisstation einzig erwähnt wird, dass es unter den zu bewilligenden Antennen auch solche mit adaptivem Betrieb hat und dabei die Anzahl Sub-Arrays genannt wird. Die Anwendung der Korrekturfaktoren auf die adaptiven Antennen setzt vielmehr voraus, dass das Standortdatenblatt, aufgrund dessen die Baubewilligung erteilt werden soll, die konkrete Anwendung der Korrekturfaktoren darlegt».

Entsprechende Folgerungen:
· Eine Abschwächung der vorsorglichen Emissionsbegrenzung mitten in einem dichtbesiedelten Wohnquartier ist nicht im Sinne der Wohnbevölkerung. 
· Die Grenzwerterhöhung infolge des Korrekturfaktors und der Berücksichtigung eines 6‑Minuten Mittelwertes anstelle des Maximalwertes ist nirgends ausgewiesen und ist somit auch nicht rechtens.
· Der BAFU‑Hinweis, dass die Rechtssicherheit so ausgestaltet wurde, dass das Schutzniveau erhalten bleibt[footnoteRef:1], wurde im erwähnten BG-Entscheid widerlegt.  [1:  https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/dossiers/bericht-arbeitsgruppe-mobilfunk-und-strahlung.html] 

· Wie hoch die tatsächliche Mehrbelastung der Wohnbevölkerung aufgrund der beantragten Aufschaltung des Korrekturfaktors sein wird und welche Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen dadurch zu befürchten sind, ist unbekannt. 
· Im BERENIS Newsletter Januar 2021[footnoteRef:2] wurde bereits für Grenzwerte gemäss der unter "worst case Bedingungen" betriebenen Antennen erwähnt, dass, sogar im niedrigen Dosisbereich, zu erwarten sei, «dass bei Individuen mit solchen Vorschädigungen [Immunschwächen, Diabetes, neurodegenerative Erkrankungen] vermehrt Gesundheitseffekte auftreten. Zudem zeigen die Studien, dass sehr junge oder auch alte Individuen weniger effizient auf oxidativen Stress reagieren können». [2:  https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/newsletter_berenis_sonderausgabe_januar_2021.pdf] 



Aus diesen Gründen erhebe ich Einsprache gegen die beantragte nachträgliche ordentliche Bewilligung eines Korrekturfaktors. Das Baubegehren sei abzuweisen.

Ferner sei sicherzustellen, dass die Antenne gemäss den Angaben des letztmals genehmigten Standortdatenblattes unter "worst case Bedingungen" betrieben wird.



Mit freundlichen Grüssen


Unterschrift
